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	FOLGENABSCHÄTZUNG

	1. Beschreibung des Problems

	Landwirtschaftliche Erzeuger sind das schwächste Glied in der Lebensmittelversorgungskette und fallen vielfach den unlauteren Geschäftspraktiken von Wirtschaftsteilnehmern zum Opfer, die eine stärkere Verhandlungsposition haben und über mehr Wirtschaftspotenzial verfügen.
Auf dem Agrarmarkt wird häufig das unerklärliche Phänomen beobachtet, dass landwirtschaftliche Erzeugnisse von Landwirten zu Preisen gekauft werden, die so gering sind, dass sie nicht nur keinen Gewinn generieren, sondern vielfach nicht einmal die Herstellungskosten des Erzeugnisses decken. Zudem werden die rechtlich vorgeschriebenen Verträge über die Lieferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse unmittelbar vor dem Kauf/Verkauf abgeschlossen, also dann, wenn eine Vertragspartei (Käufer) den Preis vorgibt und der Verkäufer (Lieferant) aufgrund eines leicht verderblichen Erzeugnisses (z. B. Himbeeren, Erdbeeren) gezwungen ist, die ihm diktierten Bedingungen anzunehmen. Solche Fälle werden von der Gesellschaft nicht toleriert und führen zu Unmut aufseiten der Landwirte, der sich in Protesten und Streiks entlädt. In der Lebensmittelversorgungskette führt der Weg der landwirtschaftlichen Erzeugnisse vom Erzeuger zum Lebensmittelhändler bzw. verarbeitenden Betrieb über den dazwischen geschalteten Zwischenhändler. Nach geltendem Recht musste für die Lieferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse kein Vertrag zwischen dem landwirtschaftlichen Erzeuger und dem Zwischenhändler abgeschlossen werden. Unter Berücksichtigung der besonderen Merkmale der Verkaufs- und Vertriebsstruktur des nationalen Agrar- und Lebensmittelsektors werden die meisten Geschäfte auf der Stufe landwirtschaftlicher Erzeuger – Zwischenhändler abgeschlossen. In der Lebensmittelkette kommt es daher auch zu einer ungerechten und ungerechtfertigten Verteilung der Gewinnspannen zum Nachteil der landwirtschaftlichen Erzeuger, bei der die Gewinnspannen auf den nachfolgenden Stufen der Lebensmittelkette, d. h. in der Verarbeitung, dem Vertrieb und dem Handel mit Lebensmitteln, also zwischen dem Zwischenhändler und dem verarbeitenden Betrieb, dem Händler bzw. dem Einzelhändler generiert werden.
Drei Jahren nach Inkrafttreten von Bestimmungen, die den Abschluss von Verträgen über die Lieferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse (Gesetz vom 11. März 2004 über die Organisation bestimmter Agrarmärkte (polnisches Gesetzblatt von 2018 Pos. 945)) verbindlich vorschreiben, ist offensichtlich, dass diese nicht ausreichen. Der Mustervertrag über die Lieferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, der von der im Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung eingerichteten Arbeitsgruppe für die Ausarbeitung eines Mustervertrags über die Lieferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und zur Aushandlung vertraglicher Preise ausgearbeitet wurde, konnte zur Lösung der aktuellen Probleme nicht beitragen (Vertragsabschluss unmittelbar vor Lieferung oder Fehlen einer Sicherheit der zu zahlenden Preise). Die bislang ergriffenen Maßnahmen haben sich somit als nicht ausreichend erwiesen, weshalb weitere Legislativmaßnahmen eingeführt werden müssen, die darauf beruhen, dass eine Pflicht zum Abschluss von Verträgen über die Lieferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf die zwischengeschalteten Unternehmen in der Vertriebskette der landwirtschaftlichen Erzeugnisse (z. B. Sammelstellen) ausgeweitet und ein angemessener Referenzpreis für landwirtschaftliche Erzeugnisse bzw. Unterkategorien davon eingeführt werden. Dadurch wird die Verhandlungsposition von Unternehmen, die im Bereich Vertrieb und Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen tätig sind, geschwächt und die Stellung der Landwirte auf dem Markt gestärkt, indem ihnen Preise, die die Herstellungskosten decken, zugesichert werden.

	2. Empfohlene Lösung, darunter die geplanten Interventionsinstrumente, und angestrebtes Ergebnis

	Empfohlen wird die Überarbeitung des Gesetzes vom 11. März 2004 über die Organisation bestimmter Agrarmärkte und des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 zur Verhinderung der missbräuchlichen Nutzung von Vertragsvorteilen beim Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Lebensmitteln (polnisches Gesetzblatt von 2019 Pos. 517) in folgenden Bereichen:
1) Ausweitung der Pflicht zum Abschluss von Verträgen über die Lieferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse auch auf Zwischenhändler, d. h. Unternehmer, die diese Erzeugnisse nicht direkt an den Endverbraucher, sondern an die in der Lebensmittelversorgungskette nachgeschalteten Unternehmer verkaufen, z. B. an Lebensmittel verarbeitende Betriebe oder Vertriebsunternehmen;
2) Erweiterung des Verzeichnisses der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, die unter die Vertragspflicht fallen, um Kartoffeln, Raps und Rübsen;
3) Ausdehnung der Befreiung von der Vertragspflicht auf Vereinigungen von landwirtschaftlichen Erzeugergruppierungen und Vereinigungen von Erzeugerorganisationen, die die von ihren Mitgliedern erworbenen landwirtschaftlichen Erzeugnisse verkaufen, sofern die Satzung bzw. der Vertrag oder der Mitgliedsvertrag dieser Vereinigung die Bedingungen der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (ABl. EU L 347 vom 20.12.2013, S. 671 in der jeweils geltenden Fassung) erfüllt;
4) Ausdehnung des Umfangs der Ausnahmeregelungen im Gesetz vom 15. Dezember 2016 zur Verhinderung der missbräuchlichen Nutzung von Vertragsvorteilen beim Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Lebensmitteln auf den Verkauf von landwirtschaftlichen Erzeugnissen auf einer Warenbörse im Sinne der Vorschriften über Warenbörsen oder über ein Handelssystem für Finanzinstrumente im Sinne der Vorschriften über den Handel mit Finanzinstrumenten oder im Großhandel für Agrarerzeugnisse, der von Handelsgesellschaften betrieben wird, deren Geschäftstätigkeit überwiegend darin besteht, Immobilien und Grundstücke für den Großhandelsverkauf von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Lebensmitteln zu vermieten und zu verwalten;
5) Einführung der Möglichkeit des Einlegens von Widersprüchen durch landwirtschaftliche Erzeuger gegen die Vorschrift betreffend den Mindestzeitraum ab Vertragsabschluss bis zur Lieferung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse bzw. den Termin für den Vertragsabschluss, sofern dieser Widerspruch schriftlich eingelegt wird;
6) Erweiterung der gesetzlichen Befugnis laut Artikel 38q Absatz 4 des Gesetzes vom 11. März 2004 über die Organisation bestimmter Agrarmärkte dahingehend, dass der für Agrarmärkte zuständige Minister für bestimmte Arten landwirtschaftlicher Erzeugnisse eine Mindestvertragslaufzeit bzw. einen Mindestzeitraum ab Vertragsabschluss bis zur Lieferung bzw. einen Termin für den Abschluss eines Vertrages über die Lieferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse per Verordnung festlegen kann;
7) Anhebung der derzeitigen Höhe der Geldstrafen sowie Verhängung von Geldstrafen gegen landwirtschaftliche Erzeuger und Zwischenhändler in der Lieferkette für landwirtschaftliche Erzeugnisse bei Nichtabschluss eines Vertrages über die Lieferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, bei Nichteinhaltung der Mindestvertragslaufzeit und des Mindestzeitraums ab Vertragsabschluss bis zur Lieferung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und bei Nichteinhaltung des Termins für den Vertragsabschluss in Höhe von 0,5 % des für die gekauften Erzeugnisse bezahlten Betrages für jeden Tag der Nichteinhaltung dieser Frist, jedoch nicht mehr als 15 %, sowie gegen die Vertragsparteien bei Nichteinhaltung der Vereinbarungen, Beschlüsse oder Praktiken in Höhe von 8 % des für die aufgrund dieses Vertrages gekauften Erzeugnisse bezahlten Betrages (in den übrigen Fällen werden Geldstrafen in Höhe von 5 000 PLN verhängt);
8) Erweiterung des Umfangs der missbräuchlichen Nutzung von Vertragsvorteilen beim Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen um die Vorgehensweise, bei der ein Käufer ein nicht verarbeitetes landwirtschaftliches Erzeugnis oder Lebensmittel oder eine Unterkategorie davon, für das ein Referenzpreis festgelegt wurde, unter diesem Preis direkt beim Erzeuger, der das Erzeugnis bzw. eine Unterkategorie davon hergestellt hat, erwirbt oder bei:
· einer Erzeugergenossenschaft, die das landwirtschaftliche Erzeugnis hergestellt hat; 
· einer Gruppe von landwirtschaftlichen Erzeugern im Sinne der Vorschriften über landwirtschaftliche Erzeugergruppierungen und deren Verbände;
· einer anerkannten Erzeugerorganisation im Sektor Obst und Gemüse oder deren Verband im Sinne der Vorschriften über die Organisation der Obst- und Gemüsemärkte sowie des Hopfenmarktes;
· einer anerkannten Erzeugerorganisation im Sinne der Vorschriften über die Organisation bestimmter Agrarmärkte;
· einer anerkannten Erzeugerorganisation im Sinne der Vorschriften über die Organisation des Marktes für Milch und Milcherzeugnisse.
Die obigen Vorschläge sind eine positive Antwort auf die Forderungen der Organisationen landwirtschaftlicher Erzeuger, darunter der Obsterzeuger. Die Einführung von Geldstrafen für beide Vertragsparteien, einschließlich auf landwirtschaftliche Erzeuger, soll einen präventiven und abschreckenden Charakter haben. Mit dieser Regelung soll verhindert werden, dass Verträge über die Lieferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse unmittelbar vor deren Lieferung abgeschlossen werden. Zusätzlich soll die Erweiterung des Umfangs der missbräuchlichen Nutzung von Vertragsvorteilen beim Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen auf die Vorgehensweise, bei der ein Käufer ein landwirtschaftliches Erzeugnis oder eine Unterkategorie davon unter dem Referenzpreis erwirbt, zu einer gerechten Verteilung der Gewinnspanne innerhalb der Lebensmittelversorgungskette beitragen, wodurch die Herstellungskosten des landwirtschaftlichen Erzeugnisses bzw. einer Unterkategorie davon gedeckt werden können. Der Kauf von landwirtschaftlichen Erzeugnissen bzw. einer Unterkategorie davon unter den Referenzpreisen wird strafbar sein. Der Leiter des Amtes für Kartellrecht und Verbraucherschutz ist zur Verhängung von Geldstrafen befugt.
Die vorgeschlagenen Bestimmungen werden zur Stabilisierung der Agrarmärkte beitragen und die Planung der landwirtschaftlichen Erzeugung mit einer längeren Vorlaufzeit erleichtern.
Das Ziel des Entwurfs kann nur durch Änderung der Vorschriften des Gesetzes vom 11. März 2004 über die Organisation bestimmter Agrarmärkte und des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 zur Verhinderung der missbräuchlichen Nutzung von Vertragsvorteilen beim Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Lebensmitteln erreicht werden. 

	3. Wie wurde das Problem in anderen Ländern, vor allem in den EU-/OECD-Mitgliedstaaten gelöst? 

	Im Hinblick auf die Vorschriften betreffend die Pflicht zum Abschluss von Verträgen über die Lieferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse gemäß Gesetz vom 11. März 2004 über die Organisation bestimmter Agrarmärkte, mit dem die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 umgesetzt werden, haben einige EU-Mitgliedstaaten eine solche Pflicht in eingeschränktem Umfang eingeführt.
Polen ist der einzige EU-Mitgliedstaat, der die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 im Bereich der Vertragsbeziehungen umfassend umgesetzt hat mit dem Ziel, die Stellung von Landwirten in der Lebensmittellieferkette zu stärken.
Folgende Länder haben für bestimmte Sektoren Bestimmungen über Vertragsbeziehungen nach dem Vorbild der o. g. Vorschriften eingeführt:
• Rumänien (Getreide),
• Portugal, Frankreich, Litauen (Milch),
• Italien (Milch, Olivenöl),
• Ungarn (frische Kirschen für die Lebensmittelverarbeitung),
• Griechenland (Obst und Gemüse).
Was unlautere Handelspraktiken angeht, die in den Geschäftsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien in der Lebensmittelversorgungskette angewandt werden, haben mehr als 20 Mitgliedstaaten eigene Regelungen in Form von nationalen Vorschriften erlassen. Aktuell wird auf EU-Ebene ein Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über unlautere Handelspraktiken in den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen der Lebensmittelversorgungskette ausgearbeitet, mit dem ein Mindestmaß an Harmonisierung der einschlägigen Vorschriften erfolgen soll.
Bei den von den EU-Mitgliedstaaten eingeführten nationalen Lösungen handelt es sich um rechtsverbindliche Bestimmungen oder um Kodizes guter Handelspraktiken. Lösungen in Form von Rechtsvorschriften haben u. a. folgende Länder eingeführt:
1) Ungarn – die Lösungen in Form eines Gesetzes regeln die Geschäftsbeziehungen zwischen Lebensmittelerzeugern und Händlern; in den Bestimmungen des Gesetzes sind eine Definition der unlauteren Praktiken und Strafen bei deren Anwendung festgelegt,
2) Spanien – ein Gesetz regelt die Geschäftsbeziehungen in der gesamten Lebensmittelversorgungskette, d. h. vom Landwirt über den verarbeitenden Betrieb bis hin zum Einzelhandel (ausgenommen die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Handel und den Verbrauchern); zudem sind neben Strafen für die Anwendung unlauterer Handelspraktiken auch die Möglichkeit zur Inanspruchnahme einer freiwilligen Lösung, dem Kodex guter Handelspraktiken, als eine Form der Regelung der Geschäftsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien vorgesehen,
3) Deutschland – die Vorschriften zur Bekämpfung unlauterer Geschäftspraktiken in der Lebensmittelversorgungskette sind im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen verankert. Mit dem Gesetz wird das Verbot der missbräuchlichen Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung durch Unternehmen, bei der das eine Unternehmen vom anderen abhängig ist (relative Marktmacht), ausgedehnt. Die Vorschriften des Gesetzes finden Anwendung auf die Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen auf allen Stufen der Lebensmittelversorgungskette und sind für beide Vertragsparteien innerhalb dieser Kette verbindlich, vorausgesetzt, bei der abhängigen Vertragspartei handelt es sich um ein kleines oder mittleres Unternehmen,
4) Tschechien – es existieren keine einheitlichen, harmonisierten Rechtsvorschriften, die als Grundlage zur Bekämpfung unlauterer Geschäftspraktiken innerhalb der Lebensmittelversorgungskette dienen würden. Dieser Bereich ist in vielen Rechtsakten geregelt, zu deren wichtigsten das novellierte Gesetz über überlegene Marktmacht gehört, dessen Ziel es ist, die Verhandlungsposition tschechischer Lebensmittellieferanten gegenüber dem Netz großer Selbstbedienungsmärkte zu stärken. Die Vorschriften der Gesetzesnovelle sind so formuliert, dass die tschechische Kartellbehörde und tschechische Lieferanten die Handelsketten grundsätzlich immer dann verklagen können, wenn ein Fall der Ausnutzung der marktbeherrschenden Position und der Anwendung unlauterer Handelspraktiken vorliegt,
5) Frankreich – die Vorschriften zur Regelung unlauterer Handelspraktiken zwischen Unternehmen sind im französischen Handelsgesetzbuch festgelegt und gelten für alle Wirtschaftszweige, darunter auch für die Agrar- und Lebensmittelversorgungskette. Die Vorschriften wurden mehrmals überarbeitet, und im Rahmen der letzten Änderung wurde u. a. ein Verzeichnis von missbräuchlichen Vertragsbedingungen und Praktiken zwischen Unternehmern aufgenommen. Ein Teil davon betrifft ausschließlich die Agrar- und Lebensmittelbranche, unter anderem den Abschluss von Verträgen. Je nach Art der unlauteren Handelspraktiken können die Strafen zivilrechtlichen (vom Handels- oder Zivilgericht verhängte Strafen) oder verwaltungsrechtlichen Charakter haben.

	4. Vom Entwurf betroffene Interessengruppen

	Gruppe
	Anzahl
	Datenquelle 
	Auswirkungen

	Händler, die landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel vertreiben 
	ca. 100 000 Unternehmer
	Hauptamt für Statistik
	Die Regelung hat Auswirkungen auf Unternehmer, d. h. auf Zwischenhändler, die landwirtschaftliche Erzeugnisse von landwirtschaftlichen Erzeugern kaufen. Diese Gruppe ist nach der geltenden Rechtslage von der Pflicht zum Abschluss schriftlicher Verträge über die Lieferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse befreit. In der geplanten Regelung fällt die Gruppe unter diese Pflicht sowie unter die Sanktionsregelungen. Des Weiteren wird diese Gruppe beim Kauf nicht verarbeiteter landwirtschaftlicher Erzeugnisse bzw. Lebensmittel und deren Unterkategorien, für die ein Referenzpreis festgelegt wurde, zur Einhaltung dieser Regelungen verpflichtet sein, anderenfalls wird der Leiter des Amtes für Kartellrecht und Verbraucherschutz befugt sein, eine Geldstrafe in Höhe von 3 % des erzielten Umsatzes in dem Geschäftsjahr vor dem Jahr, in dem die Strafe verhängt wurde, aufzuerlegen.

	Verarbeitende Betriebe, die landwirtschaftliche Erzeugnisse oder Lebensmittel herstellen
	ca. 16 000 Lebensmittel- bzw. Getränkehersteller
	Hauptamt für Statistik
	Gegenüber den geltenden Vorschriften fällt diese Gruppe unter den Anwendungsbereich der geplanten Regelung, wenn ein Unternehmer dieser Gruppe ein nicht verarbeitetes landwirtschaftliches Erzeugnis oder ein Lebensmittel bzw. eine Unterkategorie davon direkt vom landwirtschaftlichen Erzeuger unter dem jeweiligen Referenzpreis kauft. Die geplanten Vorschriften werden keine Auswirkungen auf diese Gruppe haben, wenn nicht verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse oder Lebensmittel von dem nächsten Unternehmer in der Lebensmittelversorgungskette, also einem Zwischenhändler gekauft werden.

	Landwirtschaftliche Erzeuger, die landwirtschaftliche Ausgangserzeugnisse für den Markt verkaufen
	ca. 940 000 Betriebe
	Hauptamt für Statistik
	Nach der geltenden Rechtslage fällt diese Gruppe nicht unter die Strafvorschriften betreffend die Pflicht zum Abschluss schriftlicher Lieferverträge. Die geplante Regelung wird sich sowohl auf landwirtschaftliche Erzeuger, die landwirtschaftliche Erzeugnisse an Zwischenhändler verkaufen, als auch auf verarbeitende Betriebe und den Handel auswirken. Landwirtschaftliche Erzeuger werden bei Nichtvorhandensein eines schriftlichen Vertrages oder fehlenden Angaben im Vertrag unter die Geldstrafenregelung fallen. Somit werden sie den restlichen Unternehmern in der Lebensmittelkette gleichgestellt, die zum Abschluss schriftlicher Lieferverträge verpflichtet sind.

	Nationales Agrarförderzentrum (NAFZ)
	Büro des NAFZ und 17 Außenstellen
	NAFZ
	Direkte Auswirkungen – Prüfung von abgeschlossenen Lieferverträgen für landwirtschaftliche Erzeugnisse auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Nach den geltenden Vorschriften ist der Leiter der Außenstelle des NAFZ berechtigt, Kontrollen vorzunehmen und Geldstrafen zu verhängen. Mit den geplanten Vorschriften wird der Umfang der Unternehmer, die von dem NAFZ im Rahmen der bislang wahrgenommenen Aufgabe kontrolliert werden, ausgeweitet.

	Amt für Kartellrecht und Verbraucherschutz (AKV)
	 1
	AKV
	Direkte Auswirkungen – Durchführung von Kontrollen und Ermittlungen, Erlass von Bußgeldbescheiden gegen Unternehmer, die Vertragsvorteile missbräuchlich ausnutzen. 

	Institut für Landwirtschaftsökonomie und Lebensmittelwirtschaft – Staatliches Forschungsinstitut (ILuL)
	1
	ILuL
	Direkte Auswirkungen – Abruf und Analyse von Daten, die zur Festlegung des Referenzpreises für ein bestimmtes nicht verarbeitetes landwirtschaftliches Erzeugnis bzw. ein Lebensmittel und Unterkategorien davon notwendig sind. 

	5. Angaben zu Umfang und Dauer sowie Zusammenfassung der Ergebnisse der Konsultationen

	Der Gesetzentwurf wurde keiner öffentlichen Konsultation unterzogen. Die im geplanten Gesetz geregelten Bereiche und die darin vorgesehenen Lösungsvorschläge wurden jedoch mit einer Reihe von Organisationen, die die jeweiligen Unternehmen in der Obst- und Gemüseversorgungskette vertreten, konsultiert.
Man ist von dem Standardverfahren abgewichen, da die Thematik, die Gegenstand der im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Änderungen ist, auf zahlreichen im Rahmen der im Jahr 2018 im Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung einberufenen Arbeitsgruppe für die Ausarbeitung eines Musteranbauvertrags über die Lieferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse im Obst- und Gemüsesektor und zur Aushandlung vertraglicher Preise veranstalteten Zusammenkünften und öffentlichen Konsultationen erörtert wurde . An der Diskussion über die Stärkung der Stellung landwirtschaftlicher Erzeuger in der Lebensmittelversorgungskette sowie über die Neufassung der geltenden Vorschriften beteiligten sich neben Vertretern des Ressorts Landwirtschaft die Vertreter des Instituts für Landwirtschaftsökonomie und Lebensmittelwirtschaft – Staatliches Forschungsinstitut – und des Amtes für Kartellrecht und Verbraucherschutz (zuständige Behörde im Bereich der missbräuchlichen Ausnutzung von Vertragsvorteilen) sowie Vertreter von Organisationen, die die jeweiligen Unternehmen in der Obst- und Gemüseversorgungskette vertreten, insbesondere im Weichobstsektor (Vertreter von Erzeugerorganisationen im Obstsektor, Aufkäufer, Vertreter der Branche der Obst- und Gemüseverarbeitung). Die Punkte Anbauverträge und Obstpreise wurden auch von der Arbeitsgruppe zur Stabilisierung und Förderung des Obst- und Gemüsemarktes behandelt, die im Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung im Rahmen der „Landwirtschaftlichen Vereinbarung“ eingerichtet wurde. Während der Beratungen der o. g. Arbeitsgruppen wurde die Preisfrage als ein Aspekt eingestuft, der eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Vertragsbeziehungen spielt. Als schwächstes Glied der Lebensmittelkette haben Landwirte nur einen geringen Einfluss auf die Preise, die ihnen für hergestellte landwirtschaftliche Erzeugnisse und insbesondere für frische und leicht verderbliche Erzeugnisse wie Weichobst gezahlt werden. Es sind die in der Lebensmittelkette folgenden Unternehmen, die verarbeitenden Unternehmen, der Handel und die Zwischenhändler, die eine starke Verhandlungsposition haben und wirtschaftlich stark sind. 
Im Ergebnis der bis August 2018 andauernden arbeitsintensiven Zusammenkünfte wurde ein Musteranbauvertrag für die Lieferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse mit den Preiskategorien für die Saison 2019 ausgearbeitet. Zudem wurde eine Marschrichtung für die Änderung der Gesetzesvorschriften im Bereich der Pflicht zum Abschluss von Verträgen über die Lieferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und des Gesetzes zur Verhinderung der missbräuchlichen Nutzung von Vertragsvorteilen beim Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Lebensmitteln festgelegt. Die vorgelegte Gesetzesnovelle enthält die Ergebnisse dieser Vereinbarungen.
Die im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Lösungen sind die Antwort auf die Erwartungen der Landwirte zur Stärkung ihrer Stellung in der Lebensmittelkette. Das Inkrafttreten der neuen Rechtsvorschriften in diesem Bereich noch in der Ankaufsaison wäre sinnvoll. Daher ist es notwendig, das Gesetzgebungsverfahren so schnell wie möglich auf den Weg zu bringen, damit die geplanten Vorschriften umgehend vom Ministerrat angenommen und dem Sejm vorgelegt werden können.

	6. Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen

	(Festpreise aus dem Jahr ...)
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	Zusatzinformationen, darunter Angabe der Datenquellen und die den Berechnungen zugrunde liegenden Annahmen
	Mögliche Einnahmen des Staatshaushalts werden aus den vom AKV gegen Unternehmer, die unlautere Handelspraktiken anwenden, verhängten Bußgeldern stammen. Deren Höhe ist schwer abschätzbar.
Bis zum 31. Mai 2019 hat der Leiter des AKV drei Bescheide in Sachen missbräuchliche Ausnutzung von Vertragsvorteilen erlassen. Dabei handelte es sich um Bescheide, mit denen die Unternehmer zur Änderung ihrer Praktiken aufgefordert wurden, es sind folglich keine Bußgeldbescheide. Aus den obigen Ausführungen geht hervor, dass bislang keine Einnahmen aus der Anwendung des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 zur Verhinderung der missbräuchlichen Nutzung von Vertragsvorteilen beim Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Lebensmitteln generiert wurden. Für diesen Bereich existiert somit kein Vergleichsmaßstab im Hinblick auf die geplanten Regelungen. 
Angesichts der Tatsache, dass die Vorschriften erst seit kurzer Zeit verbindlich sind (das Gesetz vom 15. Dezember 2016 zur Verhinderung der missbräuchlichen Nutzung von Vertragsvorteilen beim Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Lebensmitteln ist zum 12. Juli 2017 in Kraft getreten und die entsprechende Novelle ist seit dem 11. Dezember 2018 wirksam, aktuell sind weitere Änderungen geplant), und in Anbetracht der Empfindlichkeit der betreffenden Märkte (insbesondere der Agrarmärkte) werden Lösungen bevorzugt, mit denen schädigenden Praktiken schnellstmöglich Einhalt geboten werden kann (z. B. Beschleunigung von Zahlungen oder Aufnahme eindeutiger Vertragsbestimmungen betreffend Preise), anstelle von „harten Sanktionen“ wie Geldstrafen, deren Verhängung in der Regel ein langwieriges Gerichtsverfahren erfordern, während dem der Beschluss nicht rechtskräftig ist und nicht vollstreckt wird.
Auf der Grundlage der geltenden und der geplanten Vorschriften wird der Leiter des Amtes für Kartellrecht und Verbraucherschutz zunächst prüfen, ob die Voraussetzung für das Vorhandensein von Vertragsvorteilen gegeben ist, d. h. ob große Unterschiede beim wirtschaftlichen Potenzial zwischen den Unternehmen bestehen, und anschließend wird er prüfen, ob eine missbräuchliche Ausnutzung von Vertragsvorteilen vorliegt, in diesem Fall ist das der Kauf von nicht verarbeiteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Lebensmitteln unter dem Referenzpreis.
Die Aufnahme einer weiteren unlauteren Praxis in das geplante Gesetz wird weder den Aufgabenbereich des AKV noch des NAFZ vergrößern. 
In der aktuellen Fassung der Folgenabschätzung ist nicht vorgesehen, dass zusätzliche Mitarbeiter im AKV beschäftigt werden müssen. Zusätzliche Ausgaben können sich aus den Kosten ergeben, die für die Prüfung der neuen Form der Ausnutzung von Vertragsvorteilen anfallen. Angesichts der Art dieses Verstoßes werden Informationen hauptsächlich in Form von schriftlichen Aufforderungen (der Preis muss aus dem Vertrag, aus einer Rechnung oder aus anderen Unterlagen ersichtlich sein) und ggf. Anfragen an andere Verwaltungsbehörden (z. B. Nationale Steuerverwaltung) angefordert.
Beim NAFZ wird die Erfüllung der Pflicht zum Abschluss von Verträgen über die Lieferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse anhand einer Risikoanalyse im Rahmen der derzeit wahrgenommenen Aufgabe gemäß den Vorschriften des Gesetzes vom 11. März 2004 über die Organisation bestimmter Agrarmärkte überprüft. 
Seit Einrichtung des Mechanismus „Kontrolle der Pflicht zum Abschluss von Verträgen über die Lieferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse“ haben die Leiter der Außenstellen des NAFZ insgesamt 19 Bescheide, darunter 14 Bußgeldbescheide, über einen Gesamtbetrag von 153 518,14 PLN sowie 5 Aufhebungsbescheide erlassen. Der Generaldirektor des NAFZ hat in einem Berufungsverfahren zwei Bescheide des Leiters der NAFZ-Außenstelle über die Verhängung von Geldstrafen in Höhe von insgesamt 5 274,33 PLN aufgehoben und das erstinstanzliche Verfahren eingestellt.
Die Leiter der NAFZ-Außenstellen haben insgesamt 68 reguläre Kontrollen und 21 ergänzende Kontrollen durchgeführt. Darüber hinaus haben sie mit Stand zum 31. Mai 2019 51 Kontrollen in Auftrag gegeben, die noch im Laufe dieses Jahres durchgeführt werden.
Die Einrichtung zusätzlicher Stellen im NAFZ ist nicht vorgesehen. Zusätzliche Ausgaben können sich aus den Kosten für die Durchführung von Gegenkontrollen (landwirtschaftlicher Erzeuger/Landwirt – Erstkäufer) und für den Erlass von Bußgeldbescheiden gegen landwirtschaftliche Erzeuger ergeben. Die geplanten Vorschriften werden jedoch zum Großteil einen präventiven und abschreckenden Charakter haben.
Zusätzliche Ausgaben, darunter die Einrichtung zusätzlicher Stellen im ILuL sind nicht vorgesehen. Die Daten und Analysen, auf deren Grundlage der Referenzpreis festgelegt wird, werden im ILuL im Rahmen der wahrgenommenen Aufgaben, darunter der mehrjährigen Programme, erhoben bzw. durchgeführt.

	7. Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und das Unternehmertum, darunter auf die Arbeitsweise von Unternehmen und insbesondere von Kleinstunternehmen und KMU, sowie auf die wirtschaftliche und soziale Situation von Familien, Menschen mit Behinderungen und alten Menschen
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	Kleinstunternehmen und KMU
	Die eingeführten Änderungen werden positive Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, auf das Unternehmertum und auf Kleinstunternehmen und KMU haben, da unlautere Handelspraktiken in der Lebensmittelversorgungskette eingedämmt und die Gewinnspannen in der Lebensmittelversorgungskette gerechter verteilt werden. Die Einführung von Referenzpreisen wird sich auf Verträge und Handelspraktiken auswirken und hauptsächlich der Prävention dienen, denn der Verkauf unter dem Referenzpreis wird einen eindeutigen und offensichtlichen Verstoß darstellen, der mit einer Geldstrafe in Höhe von 3 % des erzielten Umsatzes in dem Geschäftsjahr vor dem Jahr, in dem die Strafe gegen den Käufer verhängt wurde, geahndet wird. Die Ausdehnung der Pflicht zum Abschluss von Verträgen über die Lieferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf Zwischenhändler wird deren unternehmerische Freiheit nicht beeinträchtigen. Derzeit schließen Zwischenhändler Verträge mit landwirtschaftlichen Erzeugern ab, jedoch enthalten diese nicht alle Elemente und es sind keine festen Preise bzw. Verfahren zur Aushandlung dieser Preise festgelegt.
Da es schwierig ist, die Höhe der möglichen Geldstrafen abzuschätzen, die gegen landwirtschaftliche Erzeuger und Zwischenhändler, also Kleinstunternehmer und KMU, verhängt werden, können keine Angaben zu den finanziellen Auswirkungen der geplanten Regelung auf diese Wirtschaftsteilnehmer gemacht werden.

	
	Familien, Menschen mit Behinderungen und alte Menschen
	Der Gesetzentwurf wird keine Auswirkungen auf die wirtschaftliche und soziale Situation von Familien, Menschen mit Behinderungen und alten Menschen haben. Der Gesetzentwurf wird dazu beitragen, dass die Gewinnspannen in der Lieferkette von landwirtschaftlichen Erzeugnissen gleichmäßig verteilt werden, was jedoch keine Auswirkungen auf den Einzelhandelspreis für dieses Erzeugnis haben wird.

	
	Arbeitsmarkt
	0

	Nicht messbar
	Lieferanten, die landwirtschaftliche Erzeugnisse oder Lebensmittel herstellen
	Lieferanten, die landwirtschaftliche Erzeugnisse herstellen, werden dank gleichberechtigter Verträge, die sie mit Käufern dieser landwirtschaftlichen Erzeugnisse abschließen, eine größere Sicherheit haben, wenn sie auf dem heimischen Markt tätig sind. Die Lieferanten werden ihre Produktion besser planen und ihren Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz bieten können. Zudem werden sie ihr Unternehmen durch Investitionsmaßnahmen und Innovation weiterentwickeln können.

	Zusatzinformationen, darunter Angabe der Datenquellen und die den Berechnungen zugrunde liegenden Annahmen 
	Die Kosten seitens der Großunternehmen werden in Geldwert den Haushaltseinnahmen aus den Geldstrafen entsprechen, die gegen sie aufgrund der Anwendung unlauterer Handelspraktiken verhängt wurden. Zum jetzigen Zeitpunkt können diese Beträge jedoch nicht abgeschätzt werden.

	8. Änderung der sich aus dem Entwurf ergebenden Verwaltungslasten (einschließlich der Informationspflichten)

	 nicht zutreffend

	Zusätzlich zu den verpflichtenden EU-Anforderungen eingeführter Verwaltungsaufwand (Einzelheiten auf der Rückseite der Vergleichstabelle).
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 sonstige: 
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	Der eingeführte Aufwand entspricht dem elektronischen Aufwand. 
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X nicht zutreffend

	Bemerkung:
Durch die geplante Regelung entstehen den öffentlichen Stellen – dem AKV und dem NAFZ – keine zusätzlichen Verwaltungslasten. Diese Stellen führen bereits Kontrollen im Rahmen ihrer bisherigen Aufgaben durch. Die Ausdehnung des Anwendungsumfangs und des Geltungsbereichs des Gesetzes wird keinen zusätzlichen Verwaltungsaufwand für das AKV und das NAFZ zur Folge haben. Die Kontrollen werden weitgehend anhand einer von diesen Stellen vorgenommenen Risikoanalyse im Rahmen der gesicherten Finanzmittel durchgeführt.
Die wichtigsten zusätzlichen Verwaltungslasten aufseiten der Zwischenhändler sind die Vertragspflicht und die Pflicht zur Aufbewahrung der Verträge über einen Zeitraum von zwei Jahren vom Ende des Jahres an gerechnet, in dem die letzte Lieferung im Rahmen dieses Vertrages erfolgt ist.

	9. Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 

	Die geplanten Vorschriften haben keine Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.

	10. Auswirkungen auf sonstige Bereiche

	 Umwelt
 Situation und regionale Entwicklung
X sonstige: Landwirte
	 Demografie
 Staatseigentum
	 Informatisierung
 Gesundheit

	Zusammenfassung der Auswirkungen
	Das geplante Gesetz wird außer auf die genannten Bereiche (öffentliche Finanzen, Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und Unternehmertum, Familie, alte Menschen und Menschen mit Behinderungen sowie Arbeitsmarkt) keine Auswirkungen auf sonstige Bereiche haben.

	11. Geplante Umsetzung des Rechtsakts

	Das geplante Gesetz wird 14 Tage nach dem Tag seiner Veröffentlichung in Kraft treten.

	12. Wann und wie erfolgt eine Evaluierung der Auswirkungen des Entwurfs und welche Indikatoren werden angewandt?

	Eine Evaluierung wird drei Jahre nach der Umsetzung des Gesetzes vorgenommen. Als Indikatoren werden die Zahl der beim Leiter des Amtes für Kartellrecht und Verbraucherschutz eingegangenen Meldungen und die Zahl der Verfahren dienen, die auf der Grundlage des Gesetzes und der von den Leitern der NAFZ-Außenstellen per Bescheid verhängten Geldstrafen eingeleitet wurden. 

	13. Anhänge (wichtige Referenzdokumente, Studien, Analysen usw.)
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